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Der A ngeklagte F. H. wird wegen unbefugten W affen
besitzes zu

2 Jah ren  Zuchthaus
verurteilt.
Im  übrigen w ird der A ngeklagte freigesprochen.

Die A ngeklagte A. H. w ird wegen un terlassener An
zeige von unbefugtem  W affenbesitz zu

3 M onaten Gefängnis
und wegen Vergehens gegen § 1 Ziff. a) der Anord
nung über die E in- und A usfuhr der D eutschen M ark 
der Deutschen N otenbank zu

600,— DM Geldstrafe
verurteilt.
Die U ntersuchungshaft w ird dem A ngeklagten F. H. 
seit dem 2. Septem ber 1955 und der A ngeklagten A. H. 
seit dem 7. Dezember 1955 auf die erkannte S trafe an
gerechnet.

Die Kosten des V erfahrens trag en  die A ngeklagten. 

A u s  d e n  G r ü n d e n :

A uf dem G rundstück des A ngeklagten F. H. befand 
sich ein Schuppen, den ein B ekannter vor langer Zeit 
dort errich tet hatte . Dieser B ekannte benutzte auch 
den Schuppen. Im  H erbst 1954 wollte der A ngeklagte 
aus dem Schuppen Holzpfähle holen. Beim A ufräum en 
fand er h in ter dem Holzversteck ein Tesching Kal. 
'6 mm und ein Luftgew ehr. Neben diesen Gewehren be
fand  sich eine Schachtel m it Munition. Insgesam t 
w aren nach den A ngaben des A ngeklagten etwa 
‘20 Schuß M unition in einer Schachtel eingepackt, die 
m it Ölpapier um wickelt w ar. E r reinigte das Tesching 
m it Petroleum  und m it dem Scheuerpulver „Blitz
b lank“. Auf diese Weise entfern te bzw. versuchte der 
A ngeklagte R ostnarben zu entfernen. Dann ölte und 
fe tte te  er die einzelnen Teile ein. D er U ntersuchungs
befund (Bl. 23 d. A.) besagt, daß der Zustand und 
mechanische Befund des Teschings den Gebrauch der 
W affe gestattete . In  der folgenden Zeit schoß F. H. 
ungefähr fünf oder sechs m al m it dem Tesching.
Bei der H ausdurchsuchung w urden 35 Schuß M unition 
6 mm gefunden. Der A ngeklagte will jedoch nur 
20 Schuß in dem Schuppen vorgefunden haben. Von 
dieser M unition h a t er etw a nach seinen A ngaben fünf 
bis sechs m al geschossen. Es hä tten  also nur noch im 
H öchstfälle 14 bis 15 Schuß M unition vorhanden sein 
können. Wenn trotzdem  35 Schuß M unition gefunden 
wurden, so besteh t der Verdacht, daß der A ngeklagte 
sich noch zusätzlich M unition beschaffte. Der Ange
k lag te  bestre ite t jedoch die Beschaffung von Munition. 
D as Gegenteil konnte ihm nicht bewiesen werden. Der 
A ngeklagte will n icht gew ußt haben, daß noch m ehr 
M unition in seiner W ohnung vorhanden w ar. Die Waffe 
w urde von ihm nach dem Gebrauch in seinem Keller 
versteck t. Beim Erscheinen der Volkspolizei han tierte  
gerade der A ngeklagte m it der Waffe herum.
D er A ngeklagte w ar zu diesem W affenbesitz nicht be
fugt. E r  besaß keine staatliche Erlaubnis, das Tesching 
in Gewahrsam  zu halten und dam it zu schießen. Die 
E inlassungen des A ngeklagten, daß er n icht gew ußt 
habe, daß das Tesching Waffe im Sinne des Gesetzes 
sei, ist unglaubwürdig. Der A ngeklagte w ar Soldat und 
w ußte, daß die Schußabgabe verm ittels einer Explosion

in der P atrone erfolgte. W eiter w ußte er, daß jede 
Waffe, die durch eine Explosion ausgelöst wird, eine 
Waffe im  Sinne des Gesetzes ist. H inzu kommt, daß 
er das Tesching im Keller aufbew ahrte. H ätte  er ge
glaubt, daß es sich nicht um eine Waffe im Sinne des 
Gesetzes handelte, bestand kein Grund, diese im Keller 
zu verstecken. E r setzte alles durch Pflege daran, die 
Waffe in einem gebrauchsfertigen Zustand zu erhal
ten. E r ha tte  also keinesfalls die Absicht, das Tesching 
ordnungsgem äß bei unserer Volkspolizei abzuliefern. 
Im  Gegenteil, er schoß nach seinen Angaben v ier oder 
fünf m al m it dem Tesching, um zu erproben, ob die 
Waffe noch gebrauchsfähig sei.
Der A ngeklagte F . H. beförderte m ehrere Berliner Zei
tungen und Zeitschriften in das Gebiet der DDR. Diese 
Zeitungen und Zeitschriften beinhalteten eine üble 
H etze und V erleum dung gegen unsere DDR. H ieraus 
is t k la r ersichtlich, daß der A ngeklagte eine schlechte 
E instellung zu unserer dem okratischen O rdnung be
sitzt. W enn der A ngeklagte auch diese Zeitschriften 
und Zeitungen nicht w eiter verbreitete, dieses konnte 
ihm zum indest nicht bewiesen werden, so zeigt es sich 
jedoch, daß er sich m it dem Inhalt solidarisch erk lärte . 
Die Waffe in der H and eines solchen Menschen bildet 
eine G efahr fü r  unsere DDR. Der unbefugte W affen
besitz ist nach den dargestellten  Gründen ein schwerer 
F all im Sinne des § 2 Abs. 1 der V erordnung über die 
B estrafung  von unbefugtem  W affenbesitz vom 29. Sep
tem ber 1955..............
A nfang des Jah res  1955 sah  die A ngeklagte A. H., daß 
ih r M ann das Tesching in der W ohnung in den H änden 
hatte . Sie fra g te  ihn, w as das fü r  eine Waffe sei. Sie 
nahm  w ahr, daß ih r M ann m it dieser Waffe nach 
E lste rn  schoß und dann das Tesching wieder in den 
Keller brachte. Von dem unbefugten W affenbesitz ihres 
M annes h a t sie der Volkspolizei oder anderen S taa ts
organen keine Anzeige e rs ta tte t.

Dem V orbringen der A ngeklagten A. H., daß sie ge
glaubt habe, es handele sich um ein Luftgew ehr, das 
n icht anzeigepflichtig sei, kann  kein Glauben geschenkt 
werden. Sie h a t einmal das Schießen ihres M annes 
auf E lstern  bem erkt. Dabei m uß sie auch die D etona
tion des Schusses gehört haben. Sie w ußte also, daß 
es sich n icht um  ein L uftgew ehr handelte. Auch be
m erkte sie, daß ihr M ann das Tesching wieder nach 
dem Schießen in den Keller zurückbrachte. Sie w ußte 
also, daß ih r M ann Gründe hatte , die Waffe zu ver
stecken. Die A ngeklagte A. H. will auch Volkspolizei
angestellte, die in ih rer G astw irtschaft als G äste ver
kehrten , g efrag t haben, ob der Besitz von einem L uft
gew ehr anzeigepflichtig sei. Dieses w urde m it Recht 
von den Volkspolizeiangestellten nach ihren A ngaben 
verneint. Ih r  Mann, der A ngeklagte F . H., h a tte  ta t 
sächlich auch noch ein Luftgew ehr. H ierüber b rauchte 
die A ngeklagte auch keine Anzeige ersta tten . Ver
schwiegen h a t die A ngeklagte A. H. den Volkspolizei
angestellten, daß ihr Ehem ann außer dem Luftgew ehr 
noch ein Tesching hatte . D er A ngeklagten w ar som it 
bekannt, daß sie anzeigepflichtig war. Diese Anzeige 
h a t sie jedoch unterlassen und ist som it zu bestrafen  
nach § 5 der V erordnung über die B estrafung  von un
befugtem  W affenbesitz vom 29. Septem ber 1955.

D er A ngeklagten A. H. w aren die geschilderten Um 
stände der besonderen G esellschaftsgefährlichkeit des 
unbefugten W affenbesitzes durch ihren M ann bekannt. 
Sie h ä tte  also die Pflicht gehabt, Anzeige zu ersta tten , 
wenn sie unsere Gesellschaft un terstü tzen  wollte. Dieses 
unterließ  sie und gab dam it gleichzeitig zu erkennen, 
daß ih r das Schicksal unserer Gesellschaft zum indest 
gleichgültig ist. In  diesem F alle bedarf sie daher einer 
Zeit der U m erziehung zu einem positiven, bew ußten 
G esellschaftsm itglied...............
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